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Berufsbildungsfonds der OdA AgriAliForm / Equiden 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die OdA Pferdeberufe Schweiz, Mitglied der OdA AgriAliForm und des Berufsbildungsfonds (BBF), ist seit 2016 
auch im Reglement dieser Berufsorganisation integriert. Der Bundesrat hat gemäss Publikation vom 19.01.2016 
dem Berufsbildungsfonds OdA AgriAliForm inkl. Pferdeberufe die Allgemeinverbindlichkeit erteilt. 
 
Der Fonds bezweckt die berufliche Grundbildung, die höhere Berufsbildung und die berufsorientierte Weiterbil-
dung in der Branche zu fördern. Durch den allgemeinverbindlich erklärten Berufsbildungsfonds werden grund-
sätzlich alle Dienstleistenden der Branche in die Verantwortung genommen und zu angemessenen Solidaritäts-
beiträgen verpflichtet. 
 
Die Beitragspflicht betrifft alle Betriebe / Betriebsteile und selbständigewerbende Privatpersonen, unabhängig 
von ihrer Rechtsform, die in der Pferdebranche gegen Bezahlung Dienstleistungen anbieten, d.h. die Equiden 
(Pferde, Ponys, Esel) halten oder nutzen, Nutzer und Equiden ausbilden sowie Dienstleistungen an, auf oder mit 
Equiden erbringen. - Die wichtigsten Eckpunkte des Reglements sind im beiliegenden Merkblatt zusammenge-
fasst und enthalten auch die Links zu den geltenden Rechtsgrundlagen. Als Grundlage der Beitragspflicht und -
höhe dienen gemäss Artikel 11 des Reglements die Angaben gemäss der Selbstdeklaration. (Siehe Beilage).  
 
Hinweis: Falls Sie nur in beschränktem Rahmen beitragspflichtige Dienstleistungen erbringen, haben Sie die Mög-
lichkeit ein Gesuch für eine Teilbefreiung / Befreiung von der Beitragspflicht direkt der Selbstdeklaration beizu-
legen, bzw. die entsprechenden Angaben in die Rubrik Bemerkungen der Selbstdeklaration einzutragen. Es gilt 
dabei zu beachten, dass nur eine Begründung, dass das Brutto-Jahreseinkommen weniger als 10‘000.- CH be-
trägt, ungenügend ist. Konkretere Angaben sind unabdingbar. - Bitte füllen Sie die Selbstdeklaration in jedem Fall 
vollständig aus, selbst dann, wenn Sie nach Ihrer Einschätzung nicht beitragspflichtig sind. Damit helfen Sie zu 
vermeiden, dass wir Sie wegen unvollständigen Angaben nochmals behelligen müssen.  
 
Wir danken Ihnen für eine fristgerechte Zustellung Ihres Formulars per Post oder per E-Mail innert 3 Wochen 
nach Erhalt an:  
Sekretariat  
BBF AgriAliForm / Equiden   
3000 Bern E-Mail:  sekretariat-bbf@pferdeberufe.ch  
 
Für Ihr Verständnis und das uns entgegengebrachte Vertrauen danken wir Ihnen im Namen des Berufsstandes 
„Pferdeberufe“ recht herzlich und stehen bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse 

 
Derek Frank 
Mitglied der Fondskommission OdA AgriAliForm 
Präsident der OdA Pferdeberufe Schweiz 
 
 
Beilagen erwähnt 
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